
Stadt Pasewalk 
Die Bürgermeisterin 

Stellenausschreibung 

Du interessierst dich für Aufgaben, die in einer Stadtverwaltung 
anfallen und kannst dir vorstellen Gesetze zu lesen, zu verstehen und anzuwenden? 
Du arbeitest gern für und mit Menschen und nutzt dafür selbstverständlich die 
moderne Kommunikation? Dann bewirb dich bei uns! 

Die Stadt Pasewalk bildet ab dem 01.09.2022 

Verwaltungsfachangestellte - Fachrichtung Kommunalverwaltung 

aus. 

Du brauchst: 
- mind. Realschulabschluss mit Note ,,gut" in Deutsch und Mathe 
- gutes Allgemeinwissen sowie EDV-Kenntnisse 
- Interesse am Umgang mit Rechtsvorschriften 
- Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Teamfähigkeit 
- freundliches, aufgeschlossenes Auftreten 

Wir bieten dir: 
- eine anspruchsvolle und vielseitige Ausbildung für den Zeitraum 
von 3 Jahren 

- die theoretische Ausbildung am Kommunalen Studieninstitut Mecklen 
burg-Vorpommern in Greifswald und an der Kaufmännischen 
Berufsschule in Greifswald 

- eine praktische Ausbildung in den verschiedenen Fachbereichen 
und weiteren Einrichtungen der Stadt Pasewalk 

- eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

- einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 € in jedem Ausbildungsjahr 
- 30 Tage Urlaub 
- bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung eine Prämie von 400,00 € 

Deine Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Passbild, Kopie 
des letzten aktuellen Zeugnisses) sende bis spätestens 31.01.2022 an: 

Stadt Pasewalk • Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung • Frau Krüger-Bohn 
Haußmannstraße 85 • 17309 Pasewalk 

Hast du noch Fragen? Dann wende dich an Frau Krüger-Bohn (Tel.: 03973 / 25111 O). 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen werden im Rahmen des 
Schwerbehindertengesetzes berücksichtigt. Der entsprechende Nachweis ist 
beizufügen. Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden 
nicht erstattet. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b und e Datenschutzgrundverordnung i. V. m. § 1 O 
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